Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis

vertreten durch die Amtsleitung des Veterinäramts 
- im folgenden „Veterinäramt“ genannt -

erteilt 

[bookmark: Text9]Herrn/Frau       - im folgenden „freiwilliger Helfer“ genannt -

[bookmark: Text2]wohnhaft      


folgenden Auftrag: 

§ 1 Auftrag

Der freiwillige Helfer unterstützt das Veterinäramt bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Er führt hierzu gemeinsam mit einem zweiten freiwilligen Helfer die Beprobung, Bergung und Entsorgung von toten Wildschweinen oder Überresten von toten Wildschweinen nach Maßgabe des Veterinäramts in den Sperrzonen I und II im Main-Tauber-Kreis durch (Bergeteam). 


§ 2 Aufwandsentschädigung

Der freiwillige Helfer erhält für seine Leistungen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 Euro pro Einsatztag. 

Mit der Aufwandsentschädigung sind alle Kosten des freiwilligen Helfers einschließlich aller Risiken abgegolten. 

Der freiwillige Helfer ist bei seinem Einsatz über die BGV Badische Versicherungen unfall- und haftpflichtversichert.


§ 3 Auftragsabwicklung

Der freiwillige Helfer begibt sich selbstständig mit seinem Fahrzeug zum vom Veterinäramt gemeldeten Fundort, führt die Beprobung und Bergung des Fundes gemäß den Vorgaben des Veterinäramtes durch und desinfiziert die Umgebung. Den Kadaver entsorgt der freiwillige Helfer in der dafür vorgesehenen nächstgelegenen Verwahrstelle. Die entnommenen Proben werden vom freiwilligen Helfer beim Veterinäramt abgegeben. 

Nach dem Einsatz entsorgt der freiwillige Helfer die genutzten Verbrauchsmaterialien ordnungsgemäß und reinigt und desinfiziert seine Ausrüstungsmaterialen in der o. g. Verwahrstelle. Das Veterinäramt wird vom freiwilligen Helfer über die Durchführung des Auftrags informiert. Weiterhin fotografiert der freiwillige Helfer den ausgefüllten Probenahmebogen und sendet das Foto per E-Mail an das Veterinäramt.


§ 4 Arbeitsmittel

Fahrzeuge und Anhänger sind durch den freiwilligen Helfer selbst und auf eigene Kosten zu stellen. Der Anhänger wird vor dem ersten Einsatz vom Veterinäramt auf seine seuchenhygienische Geeignetheit geprüft und freigegeben. Falls keine Freigabe nach Satz 2 erfolgen kann, stellt das Veterinäramt einen Anhänger zur Verfügung. 

Verbrauchsmaterial nebst Desinfektionsmittel wird dem freiwilligen Helfer durch das Veterinäramt zur Verfügung gestellt. 

Der freiwillige Helfer wird vom Veterinäramt mit allen notwendigen Materialien für den ordnungsgemäßen Bergeeinsatz ausgestattet. Das erforderliche Schuhwerk ist vom freiwilligen Helfer selbst zu stellen. Zur Kommunikation nutzt der freiwillige Helfer sein privates Telefon sowie PC.


§ 5 Aufbewahrung der Materialien

Der freiwillige Helfer hat die ihm überlassenen Materialien sorgfältig aufzubewahren und diese nach Vertragsende ohne Aufforderung an das Veterinäramt zurückzugeben.


§ 6 Leistungszeitraum und Kündigung

Der Vertrag kann vom Veterinäramt und vom freiwilligen Helfer mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.
 
Die Beendigung des Vertrages durch Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform (bspw. E-Mail).


§ 7 Schlussbestimmung

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie die Vereinbarung von Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
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……………………………………..			………………………………………..
	Veterinäramt						freiwilliger Helfer
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